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RECHTSSCHUTZ FÜR VEREINE
Damit Sie Ihr Recht auch durchsetzen können!

Weitere Informationen unter

https://landingpage.vema-eg.de/?m=Mzg4ZA%3D%3D&p=verein

Kiechle & Kiechle OHG 
Landstr. 18 87452 Altusried

Tel.: 08373 / 987232 Fax: 08373 / 987233
willkommen@kiechleundkiechle.de http://www.kiechleundkiechle.de 
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VEREINS-RECHTSSCHUTZ

SCHADENERSATZ-RECHTSSCHUTZ

Nachts entriegeln zwei fünfzehnjährige Jungs aus dem Ort ein 

Seitenfenster des Vereinsheims und steigen ein. Sie bedienen 

sich reichlich an den alkoholischen Vorräten des Vereinsheims, 

knacken eine Geldkassette auf und entwenden den Inhalt. Au-

ßerdem richten sie einige Beschädigungen am Inventar und 

ordentliche Verschmutzungen an. Durch die Ermittlungen der 

Polizei können die Täter identifiziert werden. Der Verein möch-

te seine zivilrechtlichen Ansprüche gegen beide durchsetzen, 

nachdem die Eltern die Übernahme des entstandenen Schadens 

verweigern.

 SCHADENBEISPIELE AUS DER PRAXIS

Auch im Vereinsleben kann es schnell zu einem Rechtsstreit kommen, 

z.  B. bei Streitigkeiten mit einem Arbeitnehmer oder bei Verstößen 

gegen das Datenschutzgesetz. Bei einer gerichtlichen Auseinander-

setzung kommen dann oft hohe Kosten auf den Kläger bzw. Beklagten 

zu. Mit einer Rechtsschutz-Versicherung können Sie vorsorgen.

STEUER-RECHTSSCHUTZ

Ein Integrationsverein veranstaltet einmal pro Jahr einen Basar, 

auf dem u. a. Waren aus Kinderheimen in der Dritten Welt ver-

kauft werden, die vom Verein unterstützt werden. Das Geld fließt 

größtenteils wieder in die Unterstützung. Ein Finanzbeamter 

sieht in dieser Handelstätigkeit aber Grund genug, den Verein 

als Wirtschaftsverein einzustufen und die Steuerfreiheit des ge-

meinnützigen Vereins aufzuheben. Für die vergangenen drei Jah-

re werden Steuern nachgefordert. Der Verein möchte dagegen 

vorgehen. 
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DATEN-RECHTSSCHUTZ

Ein im Streit ausgeschiedenes Vereinsmitglied verlangt die Lö-

schung aller seiner beim Verein gespeicherten Daten. Die Lö-

schung erfolgt offenbar aber unvollständig, da er über einen 

Verteiler immer noch über Vereinsaktivitäten und Spendenakti-

onen informiert wird. Er schaltet seinen Anwalt ein, um dies zu 

stoppen. Dieser macht völlig überzogene Ansprüche beim Verein 

geltend – der Verein möchte sich aufgrund der Höhe der Forde-

rung verteidigen.

ARBEITS-RECHTSSCHUTZ

Der Platzwart eines Sportvereins fiel in der Vergangenheit bereits 

häufiger durch seine ruppige Art und sein ungebührliches Ver-

halten gegenüber Vereinsmitgliedern und Besuchern auf. Als er 

bei einem Termin mit einem Sponsor des Vereins diesen lautstark 

beleidigt, zieht die Vorstandschaft die Reißleine und kündigt ihm. 

Der Platzwart pocht auf seine langjährige Betriebszugehörigkeit 

und sieht die Kündigung als nicht rechtsgültig an. Die Sache 

muss vor Gericht verhandelt werden. 
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VEREINS-RECHTSSCHUTZ

ORDNUNGSWIDRIGKEITEN-
RECHTSSCHUTZ

Ein Verein betreibt in seinem Vereinsheim auch eine kleine Gast-

wirtschaft. Ein Besucher bekommt zufällig mit, wie ein für den 

Ausschank eingeteiltes Vereinsmitglied Bier an Jugendliche aus-

schenkt, die er kaum älter als 14 einschätzt. Er zeigt den Fall 

beim Ordnungsamt an. Dieses verwarnt den Verein und verhängt 

ein Ordnungsgeld. Der Verein schaltet einen Anwalt ein, da der 

Vorwurf als ungerechtfertigt angesehen wird.
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VEREINS-RECHTSSCHUTZ

FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?

Eine Rechtsschutzversicherung für Vereine können eingetragene Ver-

eine (e. V.) abschließen.

WAS IST VERSICHERT?

Die im vereinbarten Umfang erforderlichen Leistungen für die Wahr-

nehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers bzw. 

der Versicherten.

WER IST VERSICHERT?

• Der Verein als Versicherungsnehmer

• Seine gesetzlichen Vertreter bei der Wahrnehmung von Vereins-

aufgaben entspr. der Vereinssatzung

• Arbeitnehmer/-in in Ausübung ihrer Tätigkeiten für den Versiche-

rungsnehmer

• Vereinsmitglieder bei der Wahrnehmung von Vereinsaufgaben 

entspr. der Vereinssatzung

WELCHE LEISTUNGEN SIND U. A. VERSICHERBAR?

• Schadenersatz-Rechtsschutz

• Arbeits-Rechtsschutz

• Steuer-Rechtsschutz

• Sozial-Rechtsschutz

• Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz

• Straf-Rechtsschutz

• Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

• Daten-Rechtsschutz

Je nach Anbieter und Tarif kann der Versicherungsumfang von die-

ser Aufzählung abweichen. Weiterhin ist es möglich, dass einzelne 

Leistungsarten erst ab einer gerichtlichen Verhandlung als versichert 

gelten.

WELCHE LEISTUNGEN SIND U. A. NICHT 
VERSICHERBAR?

• Baurechtsstreitigkeiten

• Streitigkeiten des Versicherungsnehmers und mitversicherter Per-

sonen untereinander

• Kapitalanlagestreitigkeiten

• Streitigkeiten vor internationalen Gerichtshöfen und Verfassungs-

gerichten

• Vorsätzlich begangene Straftaten (rechtkräftiges Urteil)

• Vertragsrechtliche Streitigkeiten (z. B. Forderungen an Kunden, Ge-

währleistungsansprüche von Kunden etc.)

Hier kann der Versicherungsmarkt Ausnahmen und zumindest teilwei-

se Deckungslösungen kennen.

 WISSENSWERTES
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Dieses Druckstück dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbindliche Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungsmakler übernehmen eine Gewähr für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Diese Sparteninformation dient ausschließlich der allgemeinen Information über eine Versicherung und mögliche Leistungs- und Schadensfälle.
Bildquellen in Reihenfolge: nazarov.dnepr@gmail.com, ClipDealer #B:203411168 | luckybusiness, ClipDealer #B:89296660 | LDProd, ClipDealer #B:35788013 | Deklofenak, ClipDealer #B:170273520 | gpoint-
studio, ClipDealer #B:23371616 | halfpoint, ClipDealer #B:24691943 | ArturVerkhovetskiy, ClipDealer #B:201351028 | JanPietruszka, ClipDealer #B:139184264
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VEREINS-RECHTSSCHUTZ

WELCHE ZAHLUNGEN WERDEN IM SCHADENFALL 
GELEISTET? 

Der Versicherer zahlt die Kosten und Kostenvorschüsse, die zur Wahr-

nehmung der rechtlichen Interessen notwendig sind, abzüglich der 

vertraglich vereinbarten Selbstbeteiligung:

• Kosten des Anwaltes nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 

(RVG)

• Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und 

Sachverständige

• Kosten des Prozessgegners, soweit diese der Versicherte zu 

tragen hat

WAS IST SONST NOCH ZU BEACHTEN?

Es empfiehlt sich, vor erster Konsultierung eines Anwalts immer zu-

nächst das Gespräch mit dem Rechtsschutzversicherer zu suchen. 

So können Sie im Vorfeld prüfen lassen, ob ein Rechtsstreit Aussicht 

auf Erfolg hat, den Versicherungsumfang konkret abgrenzen und sich 

eine verbindliche Deckungszusage geben lassen.

Für einzelne Bausteine der Rechtsschutzversicherung kann eine War-

tezeit vereinbart sein. Für Versicherungsfälle, die sich innerhalb dieser 

Wartezeit oder vor dem Versicherungsbeginn ereignen, besteht kein 

Versicherungsschutz.

WELCHE ZUSÄTZLICHEN VERSICHERUNGEN
SIND ZU EMPFEHLEN?

Vereinshaftpflichtversicherung

Die Vereinshaftpflichtversicherung ist die wichtigste aller Vereinsver-

sicherungen. Sie ist eine unbedingte Notwendigkeit. Sie kommt für 

Schäden auf, die durch Beauftragte des Vereins (z. B. Mitglieder) 

einem Dritten gegenüber verursacht werden und bei der Ausübung 

von Vereinsaufgaben entstehen. Weiterhin prüft sie, ob die an Sie 

gestellten Schadenersatzansprüche gerechtfertigt sind. Sämtliche 

Kosten, bis hin zu einem eventuell entstehenden Rechtsstreit, wer-

den dann von der Haftpflichtversicherung getragen. Neben Schäden, 

die aktiv (also durch „Ihr Tun“) verursacht wurden, kann z. B. auch 

eine Vernachlässigung der Verkehrssicherungspflicht zu einem Scha-

den mit entsprechenden Forderungen führen. Da es keine pauscha-

le Summenbegrenzung für Schadenersatzansprüche gibt, kann bei 

einem großen Schaden schnell der Fortbestand des Vereins auf dem 

Spiel stehen.

Directors & Officers-Versicherung (D&O)

Bei der D&O handelt es sich um eine sinnvolle Ergänzung zur Ver-

einshaftpflichthaftpflicht, mit der sich der Verein gegen Vermögens-

schäden absichern kann, die diesem durch die Entscheidungen seiner 

Vorstände zugefügt werden. Versicherungsnehmer ist hier i. d. R. der 

Verein – versicherte Personen die Vorstandschaft. Leistung ist die 

Prüfung der Schadenersatzpflicht und ggf. Erstattung an den Verein. 

Vereinsvorstände können persönlich für ihre Fehler haftbar gemacht 

werden. Die D&O stellt daher eine sehr gute Lösung für Verein und 

Vorstand dar, die beiden Seiten hilft.

Inhaltsversicherung für das Vereinsheim

Vereinsheime werden immer häufiger zum Ziel für Einbrecher. Die oft 

abseitige Lage minimiert die Gefahr, bei der Straftat entdeckt zu wer-

den. Eine Inhaltsversicherung kommt sowohl für den entstandenen 

Diebstahlschaden, als auch z. B. für die Kosten des Vandalismus im 

Zuge des Einbruchs auf. Die Gefahr des Einbruchdiebstahls lässt sich 

noch mit weiteren Schadenarten (z. B. Feuer, Leitungswasser etc.) 

kombinieren.

 WISSENSWERTES
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